
Einleitungstext zum 340_KE

Vorgesehen  ist  die  Entwicklung  eines  kleinen  Wohnquartiers,  um  diese
innerstädtische  Fläche  gemäß  der  Zielsetzung  der  Innenentwicklung  sinnvoll
städtebaulich zu nutzen.

Zielsetzung ist  es,  die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung
von insgesamt ca. 11 Einzel- und Doppelhaushälften zu schaffen. 

Entlang der Burgstraße sollen die Einzel- und Doppelhäuser so errichtet werden,
dass sie direkt von der Burgstraße aus erschlossen werden.


